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AMTSBLATT 

der Gemeinde Zimmern u.d.Burg 
Herausgeber: Gemeinde Zimmern u.d.B. - Verantwortlich für den Inhalt:  Bürgermeisteramt 

Donnerstag, den 05. August 2021   Nr. 31-34/2021  

Öffnungszeiten Rathaus Zimmern unter der Burg  (07427) 2518,  Fax (07427) 8327 

      Montag         Dienstag               ….Mittwoch  u.  Donnerstag                Freitag 

  8.°° bis 12.°° Uhr         9.°° bis 12.°° Uhr         8.°° bis 12.°° Uhr                         8.°° bis 11.°° Uhr 

15.30 bis 19.00 Uhr            Homepage: www.zimmern-udb.de     E-Mail: amtsblatt@zimmern-udb.de

 

 

 

 

Bürgermeistersprechstunden: 

Mo. 9.00 Uhr-12.00 Uhr und täglich 

nach telefonischer Terminvereinbarung 

07427/2518 oder 01603041836  

juergen.leichtle@zimmern-udb.de 

 

Hinweis Amtsblatt 

Das Mitteilungsblatt in Zimmern unter der Burg 

macht in den Kalenderwochen 32, 33 & 34  

Sommerpause. 

Nächste Veröffentlichung:  02.09.2021 

 

Rathaus Zimmern unter der Burg 

Geänderte Öffnungszeiten Rathaus in der Urlaubszeit: 

Montag: 09.08.2020 9-12 Uhr u. 14-16 Uhr 

Montag: 16.08.2020 9-12 Uhr u. 14-16 Uhr 

Montag: 23.08.2020 9-12 Uhr u. 14-16 Uhr 

 

Das Bürgermeisteramt ist ab 09.08.2021 nur zu den ge-

nannten Terminen geöffnet. In Notfällen wenden Sie sich 

an Bürgermeister Jürgen Leichtle unter Tel. 01603041836 

und per E-Mail: 

juergen.leichtle@zimmern-udb.de 

In dringenden Notfällen können Sie sich außerdem an die 

Vertretung bei der Stadt Schömberg wenden. 

Einwohnermeldeamt: 07427/9402-13 u. 14 

Standesamt Frau Marienfeld: 07427/94020 

Wir bitten um Beachtung und wünschen erholsame Som-

merferien. 

Bürgermeisteramt 

 

Abschlagszahlungen auf die Wasser- und  

Entwässerungsgebühren 
Die Abschlagszahlungen auf die Wasser- und Entwässe-

rungsgebühren sind am 15.08.2021 zur Zahlung fällig. 

Bei den Abbuchern erfolgt zum Fälligkeitstag die Belas-

tung auf dem Konto. Bei Nichtabbuchern bitten wir um 

pünktliche Begleichung. Dabei ist darauf zu achten, dass 

nunmehr keine Teilzahlungsrechnungen ausgestellt wer-

den. Die Zahlungszeitpunkte sind im Abrechnungsbe-

scheid, den Sie Anfang Mai erhalten haben, aufgeführt. 

Nichtabbucher müssen selbst auf die Einhaltung der Fäl-

ligkeitstermine für die Teilzahlungen achten. Es ergehen 

für die Abschlagszahlungen keine weiteren Aufforderun-

gen und Bescheide. 

Sofern Sie die Zahlungstermine nicht selbst überwachen 

wollen, könne Sie auch der Gemeinde eine Abbuchungser-

mächtigung erteilen, so dass die Teilzahlungen jeweils 

zum Fälligkeitstermin abgebucht werden. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Ihre Gemeindeverwaltung 
 

Grundsteuer 
Am 15. August wird für die Vierteljahreszahler die 3. 

Grundsteuerrate zur Zahlung fällig. 

Abbucher erhalten zu diesem Zeitpunkt ihre Lastschrift. 

Wir bitten um Beachtung und Einhaltung des Zahlungster-

mins, um eine Mahnung mit den damit verbundenen Ne-

benkosten zu vermeiden. 

 

Einladung zur öffentlichen Sitzung  

des Gemeinderates 
Dienstag, 10. August 2021, Beginn: 19.30 Uhr 

Treffpunkt: Friedhof Zimmern unter der Burg 

 

Tagesordnung (öffentlich) 

TOP 1 Ortsbegehung Friedhof Zimmern unter  

             der Burg 

TOP 2 Erhöhung der Vergütung der  

             Friedhofmitarbeiter 

TOP 3 Bauangelegenheiten: 

- 3.1 Baugesuch In der Gaß 26: Umbau der bestehenden 

Scheune und Anbau eines überdachten 

Pferdeauslaufes, gemeindliches Einvernehmen 

- 3.2 Bewegungsmelder und Elektroarbeiten am 

Bauhofgebäude 

TOP 4 Kommunalschlepper 

TOP 5 Schaukel am Grillplatz 

TOP 6 Grundstücksangelegenheiten:  

            Verpachtung des Flurstückes 1659/1 

TOP 7 Wünsche und Verschiedenes 

Die Gemeinderatssitzung beginnt mit einer Ortsbegehung 

auf dem Friedhof in Zimmern unter der Burg. Treffpunkt 

ist daher direkt auf dem Friedhof. Die Sitzung wird im gro-

ßen Saal des Bürgerhauses, Kirchstr. 5 in Zimmern unter 

der Burg, fortgesetzt. Die Öffentlichkeit ist herzlich zur 

Begehung und zur anschließenden Sitzung eingeladen. Im 

Anschluss findet eine nicht-öffentliche Sitzung des Ge-

meinderates statt.  

 

Jürgen Leichtle 

Bürgermeister 

 

 

Amtliches 

http://www.zimmern-udb.de/
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung, Dienstag, 

27.07.2021  

Bürgermeister Jürgen Leichtle eröffnete die Gemeinderats-

sitzung im großen Sitzungssaal des Bürgerhauses und 

stellte die Beschlussfähigkeit fest. Er begrüßte alle anwe-

senden Zuhörer.  

Tagesordnungspunkt 1: Ehrung Blutspender  

Als Zeichen des besonderen Dankes und der Anerkennung 

verleiht das Deutsche Rote Kreuz an verdiente Mehrfach-

Spenderinnen und Spendern Ehrennadeln in verschiedenen 

Ehrungsstufen. 

Der Bürgermeister überreicht diese Ehrennadel und die 

Verleihungsurkunde des Deutschen Rotes Kreuzes. In der 

jüngsten Sitzung, erhielt nach 25 Blutspenden Tanja Bro-

ghammer aus Zimmern unter der Burg, die Ehrennadel in 

Gold mit goldenem Lorbeerkranz, sowie eine Urkunde und 

ein Präsent der Gemeinde Zimmern unter der Burg.  

Die Gemeindeverwaltung Zimmern unter der Burg lud 

zwei Bürgerinnen zur Gemeinderatssitzung ein, um die Eh-

rennadeln und die Verleihungsurkunden zu überreichen.  

 
Foto: Bürgermeister Jürgen Leichtle überreicht Tanja Bro-

ghammer die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeer-

kranz, eine Urkunde, sowie ein Präsent.  

Tagesordnungspunkt 2: Bauangelegenheiten  

2.1. Bebauungsplan PV – Anlage, Aufstellungsbe-

schluss:  

In der Gemeinderatssitzung vom 18.09.2019 wurde von ei-

nem Zimmerner Bürger die Absicht geäußert einen Solar-

park auf seinen landwirtschaftlichen Flächen zu errichten. 

Der Gemeinderat stimmte damals mit 8 Ja- Stimmen den 

Planungsabsichten zu.  

Die Gemeinde Zimmern unter der Burg beabsichtigt mit 

der Aufstellung des Bebauungsplans des betreffenden Are-

als angrenzend an den Reiterhof und eine Pferdepension 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-

tung einer Photovoltaikanlage zu schaffen. Es ist die Aus-

weisung eines sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbe-

stimmung „Anlage der regenerativen Energiegewinnung“ 

geplant. 

Ziel und Zweck der Bebauungsplanaufstellung ist im Rah-

men der Umsetzung von Klimaschutzzielen die geordnete 

Entwicklung und Erstellung von Solarmodulen, sowie der 

erforderlichen Einrichtungen sicherzustellen. Dabei sollen 

unter anderem die Erhaltung von Gehölzstrukturen oder 

festgelegte Schutzmaßnahmen um den Waldabstand einzu-

halten, berücksichtigt werden.  

Herr Tristan Laubenstein, Büroleiter der Umweltplanung 

„Fritz und Grossmann“ hielt zu diesem Thema einen Fach-

vortrag und stand den Gemeinderäten für Fragen zur Ver-

fügung.  

Einstimmiger Beschluss: Auf Grundlage der vorliegen-

den Unterlagen wird der Aufstellungsbeschluss nach §2 

Abs.1 BauGB für den Bebauungsplan „PV-Anlage As-

penhof“, Zimmern unter der Burg, gefasst. Die Verwal-

tung gibt diesen Beschluss ortsüblich bekannt.  

2.2. Renaturierung des Schwarzenbachs - Vergabe der 

Arbeiten 

Einstimmiger Beschluss: Der Gemeinderat beschließt 

die Baumaßnahme „Ökologische Aufwertung am 

Schwarzenbach“ mit dem Bau einer Furt durch den 

Schwarzenbach wie geplant durchzuführen. Die Firma 

Schneider aus Haigerloch-Gruol wird mit dem Bau 

zum Angebotspreis von 162.873,60 € beauftragt.  

2.3. Baugesuch - Umbau der bestehenden Scheune und 

Anbau eines überdachten Pferdeauslaufes, gemeindli-

ches Einvernehmen 

Bei der Gemeindeverwaltung von Zimmern unter der Burg 

ist ein Antrag auf Baugenehmigung eingegangen. Eine be-

stehende Scheune soll umgebaut und ein überdachter Pfer-

deauslauf angebaut werden. Die Planungsunterlagen lagen 

bei der Gemeindeverwaltung und auch während der Ge-

meinderatssitzung zur Einsichtnahme aus. Die untere Bau-

rechtsbehörde prüfte den Antrag und hatte keine Anmer-

kungen dazu abgegeben. Veterinäramt und Landwirt-

schaftsamt hatten ebenfalls keine Einwände vorgebracht. 

Die Gemeinde hat lediglich das gemeindliche Einverneh-

men zum Bauantrag zu erteilen. Die Angrenzer Anhörung 

wurde durchgeführt und ist zwischenzeitlich abgeschlos-

sen. Es wurden keine Einwendungen geltend gemacht. Von 

Seiten der Verwaltung gibt es keine Einwände gegen das 

Vorhaben.  

2.4. Bebauungsplan „Fußgänger – Hängebrücke Ber-

ner Feld“ in Rottweil, erneute Behördenbeteiligung 

nach §4a Abs.3 BauGB 

Bei der Gemeindeverwaltung von Zimmern unter der Burg 

ist die erneute Behördenbeteiligung eingegangen. Die Un-

terlagen wurden vorab zur Information und Prüfung an alle 

Gemeinderäte ausgehändigt. Aus Sicht der Gemeindever-

waltung ergaben sich keine Einwände gegen die Überar-

beitung des Bebauungsplanentwurfs.  

Einstimmiger Beschluss: Der Gemeinderat der Ge-

meinde Zimmern unter der Burg macht bei der erneu-

ten Behördenbeteiligung zum Bebauungsplan „Fuß-

gänger-Hängebrücke Berner Feld – historische Innen-

stadt“ in Rottweil keine Einwände geltend und gibt 

keine Stellungnahme ab. 

2.5. Bebauungsplan „Große Äcker III“ in Wellendin-

gen 

Bei der Gemeindeverwaltung von Zimmern unter der Burg 

ist eine Benachrichtigung der Behörden am Bauleitverfah-

ren eingegangen. Die Planunterlagen dazu wurden vorab 

der Gemeindeverwaltung, sowie den Räten zur Prüfung zur 

Verfügung gestellt.  

Aus Sicht der Gemeindeverwaltung ergaben sich keine 

Einwände gegen den Bebauungsplanentwurf.  

Einstimmiger Beschluss: Der Gemeinderat der Ge-

meinde Zimmern unter der Burg macht bei der Behör-

denbeteiligung zum Bebauungsplan „Große Äcker III“ 
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in Wellendingen keine Einwände geltend und gibt keine 

Stellungnahme ab.  

Tagesordnungspunkt 3:  

Komm.Pakt.Net.: Zustimmung zur Aufnahme der Ge-

meinde Neukirch, Kreis FN 

Die Gemeinde Neukirch/Bodenseekreis hat die Aufnahme 

zur Gebietskulisse beantragt. Die Gemeinde Zimmern un-

ter der Burg ist am 01.06.2018 Komm.Pakt.Net beigetre-

ten. Komm.Pakt.Net ist eine selbstständige Kommunalan-

stalt des öffentlichen Rechts zur Förderung des Breitband-

ausbaus in der sich viele Gemeinden im Zollernalbkreis 

und anderen Landkreisen zusammengefunden haben.  

Einstimmiger Beschluss: Die Gemeinde Zimmern unter 

der Burg stimmt der Beitrittserklärung der Gemeinde 

Neukirch / Bodenseekreis in die Gebietskulisse von 

Komm.Pakt.Net zu  

Tagesordnungspunkt 4: Komm.Pakt.Net: Beteiligung 

an der geplanten OEW Breitband GmbH 

Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke 

(OEW) plant derzeit die Gründung einer OEW Breitband 

GmbH. Ziel ist die Beschleunigung des kommunalen 

Breitbandausbaus. 

Für die Gemeinde fallen in den Bereichen „einmalige Kos-

ten“, „laufende Kosten“, sowie „Personalbedarf“ 0,- €, 

bzw. keine Personalstellen an.  

Einstimmiger Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der 

Beteiligung der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net an 

der geplanten OEW Breitband GmbH, vorbehaltlich 

deren Gründung, zu.  

Tagesordnungspunkt 5: Komm.ONE: Abschluss eines 

öffentlich-rechtlichen Rahmenvertrages 

Mit der Fusion der drei Zweckverbände KIVBF, KDRS 

und KIRU mit der Datenzentrale Baden – Württemberg im 

Jahre 2018 sind die unterschiedlichen ausgestalteten ver-

trags- und sonstigen rechtlichen Beziehungen zwischen 

den einzelnen Zweckverbandsmitgliedern und den alten 

Zweckverbänden im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf 

Komm.ONE (ehem. Rechenzentrum Reutlingen) überge-

gangen. Ziel der Fusion ist der Erhalt einer wettbewerbs– 

und zukunftsfähigen kommunalen Informationstechnolo-

gie (IT) in Baden – Württemberg. Dabei liegt der Fokus 

nach wie vor auf der dauerhaften Verbesserung von Leis-

tungen (Qualität, Service und Kosten) für Bestands – und 

Neukunden, in dem die lokalisierten Synergien in den Leis-

tungsprozessen sukzessive realisiert werden sollen. In ei-

ner nun fast zweijährigen Übergangszeit wurden die beste-

henden Regelwerke und Rechtsverhältnisse zwischen 

Komm.ONE und den ehemaligen getrennten Zweckver-

bandsmitgliedern fortgeführt, sowie die Entgelte für die 

von den Kunden bezogene Leistungen nach den damaligen 

Verbandsgebieten gesplittet, damit kein Verbandsmitglied 

durch die Fusion schlechter gestellt wurde. Nunmehr sol-

len die bestehenden, rechtlichen Beziehungen vereinheit-

licht, zusammengeführt und auf einen einheitlichen Stan-

dard umgestellt werden, um die mit der Fusion erzielbaren, 

positiven Effekte voranzutreiben. Der Verwaltungsrat hat 

der Komm.ONE eine neue Benutzerordnung als Satzung 

beschlossen. Damit die weiteren, standarisierten Regelun-

gen in das Benutzungsverhältnis einbezogen werden kön-

nen, sieht die Benutzungsordnung für die Begründung des 

Benutzungsverhältnisses den Abschluss eines öffentlich – 

rechtlichen (Rahmen-) Vertrag vor. Dieser Vertrag ist auf-

grund rechtlicher Vorgaben einmalig schriftlich abzu-

schließen. Anschließend können die weiteren „Einzelauf-

träge“ nach den Regeln dieses öffentlich – rechtlichen 

(Rahmen-) Vertrages und der Benutzungsordnung – wie 

gewohnt – erteilt werden.  

Einstimmiger Beschluss: Der Gemeinderat nimmt den 

Sachverhalt zur Änderung der neuen Benutzungsord-

nung und die damit verbundene Umstellung der beste-

henden rechtlichen Regelwerke für die Begründung 

und Ausgestaltung der Benutzungsverhältnisse mit der 

Komm.ONE einem einheitlichen Standard zur Kennt-

nis. Er stimmt der Anpassung der rechtlichen Rahmen-

bedingungen sowie der mit der Komm.ONE bestehen-

den vertraglichen und sonstigen rechtlichen Beziehun-

gen zu.  

Der Gemeinderat ermächtigt und beauftragt den Bür-

germeister Jürgen Leichtle, alle für die Vertragsanpas-

sung mit Komm.ONE erforderlichen Erklärungen ab-

zugeben und entgegenzunehmen und alle Maßnahmen 

und Handlungen durchzuführen, die zur Umsetzung 

zweckmäßig sind. Hiervon ist insbesondere der Ab-

schluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf Basis 

der neuen Benutzungsordnung von Komm.ONE er-

fasst.  

Tagesordnungspunkt 6: Friedhofsangelegenheiten: 

Vergabe der Neukalkulation Bestattungsgebühren 

Wie in der Sitzung des Verwaltungsrates am 29.01.2021 

vereinbart, soll die Kalkulation der Bestattungsgebühren 

noch dieses Jahr durch den GVV in Angriff genommen 

werden. Ziel ist es eine neue Gebührenordnung für die 

Haushaltsberatungen 2022 zu erstellen. 

Der Gemeindeverwaltungsverband hat dazu für die Neu-

kalkulation der Bestattungsgebühren Angebote bei exter-

nen Dienstleistern erfragt und zwei Rückmeldungen erhal-

ten. 

Einstimmiger Beschluss: Die Kalkulation der Bestat-

tungsgebühren wird an die Firma Heyder + Partner, 

Gesellschaft für Kommunalberatung MBH, Konrad-A-

denauer-Str. 11, 72072 Tübingen zum Angebotspreis 

vergeben. 

Tagesordnungspunkt 7: Grundstücksangelegenheiten: 

Verpachtung eines Flurstückes 

Der Hundesportverein K9 aus Rottweil ist auf der Suche 

nach einem Trainingsgelände auf die Gemeinde Zimmern 

unter der Burg herangetreten. Die Gemeindeverwaltung 

hat sich daraufhin mit dem Sportverein Zimmern unter der 

Burg, der das benachbarte Sportplatzgelände auf Flurstück 

1650 gepachtet hat, ins Vernehmen gesetzt. Der Hunde-

sportverein hat sich mit den Vertretern des Sportvereins 

besprochen und mehrere Probeübungen mit den Hunden 

auf dem Sportplatz durchgeführt.  

Einstimmiger Beschluss: Die Gemeinde Zimmern unter 

der Burg stimmt der Nutzung des Flurstückes 1659/1, 

durch den Hundesportverein K9 aus Rottweil, rückwir-

kend zum 1. Juli 2021 zu.  

 

Kostenlose Corona-Testungen 

Bundestestverordnung 

Wer sich testen lassen möchte, kann in der Stadtapotheke 

Schömberg einen Termin vereinbaren. 

Für Anmeldung im Internet müssen Sie sich wie nachste-

hen beschrieben für jede Testung neu anmelden: 

www.coronaschnelltest-schoemberg.com 

• Jetzt Termin vereinbaren 

• Unter Corona Schnelltest in der Alten Kinderschule 

• Formular mit den Daten ausfüllen und senden 

• Anmeldeformular wir an Ihre E-Mail-Adresse 

gesendet 

http://www.coronaschnelltest-schoemberg.com/
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Formular unbedingt zur Testung unterschreiben (unter 18-

jährige von einem Erziehungsberechtigten) mitbringen! 

Ergebnis wird an die angegebene E-Mail-Adresse gesen-

det. Das Passwort für das PDF-Formular mit dem Ergebnis 

ist das Geburtsdatum (XX.XX.XXXX). 

 

Bekanntmachung 
der Gemeindebehörde über das Recht auf 

Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum 

20. Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Ge-

meinde Zimmern unter der Burg wird in der Zeit vom 

6. September 2021 bis 10. September 2021 während der 

allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Zimmern un-

ter der Burg, Kirchstr. 5, 72369 Zimmern unter der 

Burg -nicht barrierefrei- für Wahlberechtigte zur Ein-

sichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 

die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Per-

son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten über-

prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 

und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-

verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 

hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 

eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-

verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-

fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-

rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 

gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes einge-

tragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-

fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-

sichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-

tragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-

ständig hält, kann in der Zeit vom 6. September 2021 

bis zum 10. September 2021, spätestens am 10. Sep-

tember 2021 bis 11.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde, 

Rathaus Zimmern unter der Burg, Kirchstr. 5, 72369 

Zimmern unter der Burg Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 

zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. September 

2021 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 

glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 

das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 

laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-

zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 

erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-

kreis 295 Zollernalb-Sigmaringen 

• durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  

• oder durch Briefwahl  

teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 

5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-

zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 

(bis zum 5. September 2021) oder die Einspruchs-

frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 

der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September 

2021) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 

nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 

Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 

§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-

gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-

schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 

Gemeindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-

tragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021, 

18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich 

oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-

suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-

baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 

noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 

beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 

zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 

erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-

tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebe-

nen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 

noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-

lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 

dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung 

kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 

Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

hellroten Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 

zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-

mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-

tritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 

der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 

hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder we-

gen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme ge-

hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer an-

deren Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Le-

bensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf techni-

sche Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 

selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-

schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-

bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 

Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 



...Amtsblatt Zimmern u.d.B. Nr. 31-34 vom 05.08.2021           Seite 5 

 

ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 

Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 

der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 

von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 

Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-

gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-

tens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-

schließlich von der Deutschen Post   unentgeltlich beför-

dert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 

Stelle abgegeben werden. 
 

Zimmern unter der Burg, den 05.08.2021 

Bürgermeisteramt Zimmern unter der Burg  

gez. Jürgen Leichtle, Bürgermeister 

 

 

 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Neue einheitliche kostenfreie Rufnummer für den 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 

Montag-Freitag:   19 - 8 Uhr 

Samstag, Sonn- und Feiertag:   8 - 8 Uhr 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den 

Krankenhäusern Albstadt und Balingen sind an Wochen-

enden und Feiertagen von 08.30 Uhr – 13.00 Uhr und 

15.00 Uhr – 20 Uhr. Mobile Patienten können jederzeit 

ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht).  

Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage 

sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden 

über die 116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann 

zu Hause aufsucht. 

Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden Sie vom Bereit-

schaftsarzt entweder in dessen Praxis behandelt oder bei 

Bedarf aufgesucht. 

Notruf (Feuerwehr/Notruf/Notfall):                 112 

Krankentransport               19 222 

Notdienst Augenarzt:                       116117 

Notdienst Gyn./Geburtshilfe BL:               07433/9092-0 

Notdienst Kinderarzt:                        116117 

Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt:                         116117 

Notdienst Zahnarzt:              01805/911 690 

Giftnotrufzentrale Freiburg ………….0761/19240 

Balingen (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Balingen, Tübinger Straße 30, 

72336 Balingen  Sa, So und FT 08-22 Uhr 

Albstadt (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Albstadt, Friedrichstraße 39 

72458 Albstadt  Sa, So und FT 08-22 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kindern- und Jugend-

ärztlichen Bereitschaftsdienst: 

-Albstadt, Winterlingen, Bitz, Burladingen, Jungingen und 

Straßberg 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Reutlingen, 

Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 9.00-19.00 Uhr 

Tel. 116117 

-Balingen, Bisingen, Dautmergen, Dormettingen, Dottern-

hausen, Geislingen, Grosselfingen, Haigerloch, Hausen am 

Tann, Hechingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 

Rangendingen, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Wei-

len unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg  

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Tübingen, 

Hoppe-Seyler-Str. 1 72076 Tübingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 10.00-19.00 Uhr 

    Tel. 116117 

Bereitschaftsdienst Stadtapotheke Schömberg 

Telefon: (07427) 94750. 

Öffnungszeiten  

Mo. Di. Do. Fr.,  8.°° - 12.30 Uhr und 14.°° - 19.30 Uhr 

Mi.,                     8.°° - 12.30 Uhr, 17.30 - 18.30 Uhr 

Sa.,                      8.°° - 12.30 Uhr 

Notdienst: Außerhalb unserer Öffnungszeiten gilt der 

Balinger Notdienstplan 

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111 
 

Praxis Dr. Weber und Weber: 

Die Praxis ist vom 

16.08. – 03.09.2021 

geschlossen. 
 

 

 

 

Sportverein Zimmern unter der Burg 

Funktionelles Gesundheitstraining 

Montag:    20.00 - 21.30 Uhr 

      Männer-Gesundheitstraining 

Dienstag:  9.30 -10.30 Uhr Urlaub bis 15.08.2021 

      Seniorengymnastik mit Gisela Rau 

      Neueinsteiger jeder Zeit willkommen 

Mittwoch:  18.30 – 20.00 Uhr Urlaub bis 15.08.2021 

      Gesundheitsgymnastik mit Gisela Rau 

Mittwoch:  20.00 - 21.15 Uhr 

    Tanz dich Fit   ZUMBA   mit Petra Schatz 

    Tanz und Fitness auf lateinamerikanische 

    Rhythmen    Einstieg jeder Zeit möglich 

 

Einladung zur 11-Meter-Dorfmeisterschaft  
 

am Samstag, den 28.08.2021 ab 15h am Sportplatz 
 

Aufgrund der Pandemiesituation will der Sportverein in 

diesem Jahr eine kleinere Variante des 11-Meterturniers als 

eine Art "Dorfmeisterschaft" für ortsansässige Vereine und 

Gruppen anbieten. Hierbei steht der Spaß im Vordergrund! 

Turnierbeginn ist um 16 Uhr 

Der Festbetrieb startet bereits um 15 Uhr 

Wir freuen uns über zahlreiche Besucher! 
 

Die Vorstandschaft des SVZ 

 

Sommer – Camp des FSV Zepfenhan 

Zwei Tage Fußball mit der Fußballschule kleiner Heuberg 

Der FSV Zepfenhan hatte erstmals zusammen mit der Fuß-

ballschule kleiner Heuberg zu einem Sommercamp ein-

geladen. 38 Kinder aus dem ganzen Umkreis hatten sich 

angemeldet und nahmen am Camp auf dem Zepfenhaner 

Sportgelände teil.  

Zahlreiche Stationen und ein Soccer-Court waren auf dem 

Sportplatz  bei strahlendem Sonnenschein aufgebaut. Die 

Jungs und Mädels wurden  den ganzen Tag beschäftigt und 

konnten so auch ihr fußballerisches können erweitern. Bei 

der Heubi-Challenge ging es zudem um Punkte und in der 

jeweiligen Altersklasse wurde ein Sieger ermittelt.  

Bereitschaftsdienste 

Vereine 
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Das Camp endete am Freitagnachmittag mit vielen glück-

lichen Gesichtern aber auch mit schweren Beinen und aus-

gelaugten Körpern. 

Insgesamt 6 Betreuer der Fußballschule betreuten die ver-

schiedenen Stationen, der FSV Zepfenhan kümmerte sich 

um die Rahmenbedingungen sowie das Catering.   

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Trainerteam der Fuß-

ballschule um Matthias Masan. 

Vielen Dank insbesondere auch an: 

- Gisela Banholzer, Tanja und Sophia Singer die an 

beiden die Essensausgabe übernommen haben. 

- Samuel Singer für die Unterstützung des 

Trainerteams. 

- Markus Banholzer und Wilhelm Schatz die 

gemeinsam den Soccer-Court und den Catering-

Transport jeweils übernommen haben. 

- Allen helfenden Händen des FSV – Ausschuß beim 

Auf- und Abbau und die Versorgung der  

Camp-Teilnehmer mit Getränken und Obst. 

Angelo Singer, Manfred Schneider 

 
 

D-Junioren bestreiten Einlagespiel beim Sommerfest 

des FC Göllsdorf 

FC Göllsdorf - SGM Zepfenhan/Schörzingen  1:4 

Tore: 2 x Adrian Degen, 1x Patrick Gheorghe, 1 x Loris 

Rudi 

Leider war das Wetter eines Sommerfestes nicht würdig. 

Bei strömendem Regen machte die neu zusammengesetzte 

D-Jugend ein über weite Strecken spielerisch und kämpfe-

rische ein tolles Spiel. Von Anfang an war es ein Abwechs-

lungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei 

unser Team die Chancen effektiver nutzte. 

Immer wieder war auch Torhüter Marvin Schmidbauer ge-

fordert, der seine Sache sehr gut machte. 

Zur Halbzeit stand es 2:1 für unsere Mannschaft. 

Wie in der Ersten Hälfte schon, spielte sich unser Team 

mehrmals sehr schön über die Flügel nach vorne und 

konnte so den Vorsprung bis auf den Endstand von 4:1 aus-

bauen. 

Allerdings hatten wir bei Zwei Pfostentreffern des FC 

Göllsdorf auch ein bisschen Glück. 

Glückwunsch an alle Spieler, ein tolles Auftaktspiel für die 

dann anstehende Saison nach den Ferien. 

Für die SGM im Einsatz: 

Marvin Schmidbauer, Marco Effinger, Vincent Seeburger, 

Alyssa Denkinger, Finn Duffner, Jonas Maier, Loris Rudi, 

Adrian Degen, Noah Zweigart, Patrick Gheorghe, Jan 

Koch, Semir Hetzel, Ben Koch. 

Trainer / Betreuer: Oliver Denkinger, Angelo Singer 

 

 

 

 

 

 
 

 

SCHIEFERERLEBNIS DORMETTINGEN 

Frischer Ölschiefer angekommen – Fossilien-Klopf- 

und Sammelplatz geöffnet 

In der Ferienzeit ist nun auch das Herzstück im SchieferEr-

lebnis Dormettingen – der große Fossilien-Klopf- und 

Sammelplatz - wieder geöffnet! 

Große und kleine Besucher können sich ab sofort wieder 

auf Schatzsuche begeben. 

Das Restaurant SCHIEFERHAUS und somit auch das 

Parkgelände sind wie folgt geöffnet: 

Mittwoch-Donnerstag  11.30 – 22 Uhr 

Freitag-Samstag  11.30 – 24 Uhr 

Sonntag   11 – 22 Uhr 

Montag-Dienstag  RUHETAG 

Darüber hinaus dürfen sich alle Besucher freuen, denn 

künftig ist der Eintritt ins SchieferErlebnis KOSTENFREI! 

Klopf-Werkzeug wie Hammer, Meißel und Schutzbrillen 

können im Restaurant SCHIEFERHAUS erworben werden 

oder gegen eine Pfandgebühr ausgeliehen werden. Wie im-

mer laden neben dem Fossilien-Klopf- und Sammelplatz 

auch der riesige Berg-bau-Spielplatz und das einzigartige 

Ambiente auf der Seeterrasse zum Verweilen ein und auch 

auf dem SchieferErlebnis-Rundweg kann das Parkgelände 

erkundet werden. 

Generell gilt auch bei uns, Rücksicht nehmen und Abstand 

halten! 

Besucher sollten sich stets vorab auf der Seite www.schie-

ferhaus.de über die tages-aktuellen Corona-Zugangs-Re-

gelungen informieren. 

Weitere aktuelle Informationen werden auch auf 

www.schiefererlebnis.de veröffentlicht. 

 

Tagesmütter 

Neuer Kurs zur Qualifizierung von Tagesmüttern und 

Tagesvätern beginnt 

Der Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V. startet in Ko-

operation mit der Volkshochschule Balingen im September 

2021 wieder einen Qualifizierungskurs für Kindertages-

pflege. 

Der Bedarf an Plätzen in der Kindertagespflege ist nach 

wie vor hoch, deshalb suchen wir Menschen, die Interesse 

haben, diese anspruchsvolle Tätigkeit auszuüben.  

Die Qualifizierung umfasst seit 2021 300 Unterrichtsein-

heiten und findet in zwei aufeinander aufbauenden Kursen 

Verschiedenes 

DRK-Blutspendetermin: 

Freitag, dem 13.08.2021  

von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr  

Stauseehalle, Schulweg 8 

72355 SCHÖMBERG 

Hier geht es zur Terminreservierung:  

https://terminreservierung.blutspende.de 

http://www.schieferhaus.de/
http://www.schieferhaus.de/
http://www.schiefererlebnis.de/
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statt.  Kurs I mit 50 Unterrichtseinheiten beginnt am 

21.09.2021 und endet am 09.11.2021.  

Mehr Informationen zu Inhalt und Ablauf der Qualifizie-

rung und was Sie sonst noch über die Kindertagespflege 

wissen sollten, erhalten Sie bei einem persönlichen Infor-

mationsgespräch. 

Melden Sie sich hierfür bitte beim Jugendförderverein Zol-

lernalbkreis e.V., Fachberatung Kindertagespflege telefo-

nisch unter 07433 – 381671 oder per Email unter info.ta-

gespflege@jufoe-zak.de. 
 

Freie Lehrstellen im Landkreis Zollernalb für 2021 

Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt 

aus: Für den Ausbildungsstart in 2021 sind aktuell noch 

159 Lehrstellen ausgeschrieben und schon 166 Lehrstel-

len für das Ausbildungsjahr 2022 gemeldet. (www.hwk-

reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind 

außerdem 239 Praktikumsplätze veröffentlicht. 

Für 2021 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die 

meisten Auszubildenden in folgenden Berufen gesucht: 19 

Maler und Lackierer m/w/d, 16 Anlagenmechaniker m/w/d 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 14 Zimmerer 

m/w/d, 12 Maurer m/w/d, 7 Baugeräteführer m/w/d, 6 Me-

tallbauer m/w/d, 6 Kaufleute m/w/d, 6 Straßenbauer 

m/w/d, 5 Fleischer m/w/d, 5 Glaser m/w/d, 4 Elektroniker 

m/w/d, 4 Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker 

m/w/d, 3 Gerüstbauer m/w/d, 3 Fachverkäufer m/w/d im 

Lebensmittelhandwerk, 3 Feinwerkmechaniker m/w/d, 3 

Kraftfahrzeugmechatroniker m/w/d, 2 Konstruktionsme-

chaniker m/w/d, 2 Schreiner m/w/d, 2 Fahrzeuglackierer 

m/w/d, 2 Friseure m/w/d, 2 Fachkräfte m/w/d für Lagerlo-

gistik, 2 Bodenleger m/w/d, 2 Parkettleger m/w/d, 2 Raum-

ausstatter m/w/d und 2 Beton- und Stahlbetonbauer m/w/d. 

 
Komm.Pakt.Net ist ein Zusammenschluss von mehr als 

200 Städten und Gemeinden und unter-stützt in 11 Land-

kreisen die Kommunen bei der Planung, Förderung und 

Durchführung des Breitbandausbaus. Ziel ist es, im Ver-

bundgebiet jeden Privathaushalt, jeden Gewerbebetrieb 

und alle kommunalen Einrichtungen mit Glasfaser anzu-

binden. Komm.Pakt.Net bietet den Beteiligten Landkrei-

sen, Städten und Gemeinden, Unterstützung für die Ermitt-

lung des Internetbedarfs sowie der Ausschreibungsbeglei-

tung bis hin zu Komplettlösungen zum flächen-deckenden 

Breitbandausbau an. Weitere Informationen finden Sie un-

ter www.kommpaktnet.de. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  

Techniker / Projektleiter / Projektmanager 

Breitband (m/w/d) 

 

 

Aufgabenschwerpunkte: 

• Bauausschreibungen, Vertragsabwicklung, 

Bauüberwachung von Glasfaserausbauprojekten 

• Baustellenbegehung in schwierigem Terrain (Vor-Ort-

Präsenz) 

• Begleitung und Überwachung der Arbeiten externer 

Ingenieurbüros 

• Führen von Abstimmungsgesprächen mit 

Fachbehörden, unseren mehr als 200 Kommunen und 

allen Projektbeteiligten 

• Dokumentation im geographischen 

Informationssystem (GIS) und Überprüfung der 

diesbezüglichen Leistungen externer Unternehmen 

und Ing.-Büros 

• Terminplanung und Terminüberwachung in den 

Projekten 

• Kostenüberwachung, Kosteneinhaltung, 

Nachtragsmanagement 

Ihre Qualifikation: 

• Studium (Bachelor oder Diplom) in der Fachrichtung 

Bauingenieurwesen oder einen Hochschulabschluss 

vorzugsweise mit Spezialisierung im Bereich 

Breitbandnetztechnik, Telekommunikation oder eine 

abgeschlossene Berufsausbildung mit Bezug zum o. g. 

Aufgabengebiet, z. B. als Bautechniker und 

einschlägiger Berufserfahrung 

• Gute Kenntnisse im Vertrags- und Vergaberecht (OB, 

VOL, HOAI) 

• Kenntnisse in den Bereichen Informations- und Kom-

munikationstechnologien, NGA-Netze, GIS und 

Breitbandnetzarchitektur sind wünschenswert 

• Kenntnisse in der Projektabrechnung und im Projekt-

management 

• Bereitschaft, sich in fachspezifische Software einzuar-

beiten; allgemeine EDV-Kenntnisse werden vorausge-

setzt 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, 

Teamplayer 

• Offenheit für neue Herausforderungen und Aufgaben 

Unser Angebot: 

• Ein komfortabler Arbeitsplatz im Herzen von Ulm 

oder in einem unserer Landkreise: Biberach, 

Zollernalbkreis, Bodenseekreis, Ravensburg, Alb-

Donau-Kreis, Ostalbkreis, Reutlingen, Freudenstadt 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach TVöD 

• Bei entsprechender Qualifikation eine Eingruppierung 

bis Entgeltgruppe 13 

• Ein sicherer Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten, Aus- 

und Weiterbildungen  

• Jahressonderzahlungen, ZVK (Zusatzversorgung), 

Jobticket 

• Ein spannendes Aufgabengebiet mit 

Entwicklungspotential in einem kleinen Team 

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen zu verwirklichen 

• Abwechslungsreiche und interessante 

Aufgabengebiete 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über 

Ihre Bewerbung.  

Bewerbungen bitte per Post an uns oder digital an bewer-

bungen@kommpaktnet.de. 

  

 

mailto:info.tagespflege@jufoe-zak.de
mailto:info.tagespflege@jufoe-zak.de
http://www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche
http://www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche
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Pfarramt Schömberg,    Tel. 2509, Fax: 6156 

E-mail     pfarramt.schoemberg@drs.de 

Internet: www.stadtkirche-schoemberg.de 

Öffnungszeiten 

Montag u. Dienstag               08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Mittwoch                              14:15 Uhr – 17:00 Uhr 

Donnerstag u. Freitag            08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Gottesdienste: 

Sonntag,08.08.21 19. Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Wortgottesfeier -entfällt- 

Sonntag,15.08.21 Mariä Himmelfahrt 

09:00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag,22.08.21 21.Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Hl. Messe 

  Kollekte - Silbersonntag 

Samstag,28.08.21  

19:00 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag,05.09.21 23.Sonntag im Jahreskreis 

-entfällt- 

Samstag,11.09.21  

19:00 Uhr Vorabendmesse  

Ministrantendienst:  

Sonntag,08.08.21 ---------------- 

Sonntag,15.08.21 Jonas, Magdalena 

Sonntag,22.08.21 Lars, Alina 

 

Pfarramt geschlossen  

Das Pfarramt Schömberg und Dotternhausen ist bis 20.08. 

nicht besetzt. Bei Bedarf wenden Sie sich an das Pfarr-

büro Schörzingen Tel. 8501 

 

 
 

 
Im Trauerfall 

wenden sie sich bitte an Diakon Stephan Drobny   

Tel. 0178 5645033.  
 

Samstag,07.08.21 Vorabend zum 19.Sonntag im 

Jahreskreis 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Schörzingen 

19:00 Uhr Wortgottesfeier in Dotternhausen  

(Diakon) 

Sonntag,08.08.21  19.Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Hl. Messe in Hausen und Ratshausen 

09:00 Uhr Wortgottesfeier in Dormettingen  

(Diakon) 

10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg und Weilen 

10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen (Diakon) 

Samstag,14.08.21 Vorabend zu Mariä Himmelfahrt 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Dotternhausen 

Sonntag,15.08.21 Mariä Himmelfahrt 

09:00 Uhr Hl. Messe in Zimmern und Ratshausen  

09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen (Team) 

10:30 Uhr Hl. Messe in Dormettingen und Weilen 

Samstag,21.08.21 Vorabend zum 21.Sonntag im 

Jahreskreis 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Hausen und Weilen  

Sonntag,22.08.21 21.Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Hl. Messe in Schörzingen und Zimmern 

09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen (Team) 

10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg und  

Dotternhausen 
 

Live Übertragung 

Die Heiligen Messen, sonntags aus der Stadtkirche St. 

Peter und Paul um 10:30 Uhr werden in Bild und Ton 

über den Link https://youtube.com/kichor übertragen. 

Auch findet täglich um 09:00 Uhr eine Hl. Messe über 

den Livestream https:// youtube. St. Afra Kirche Ratshau-

sen statt. Herzliche Einladung zu den Livestreamgottes-

diensten 
 

AKTUELLES, weitere Gottesdienste und Infos finden 

sie unter www.stadtkirche-schoemberg.de 

 

Palmbühlkirche Schömberg 

Tel. 2502            Fax. 922323 

Unter www.stadtkirche-schoemberg.de  

„Palmbühl“ finden Sie weitere Informationen.  
 

Palmbühlsaison Mai - Oktober 

Sonn- und Feiertags 

07:30 Uhr  Eucharistiefeier 

10:30 Uhr Eucharistiefeier 

14:30 Uhr  Feierliche Andacht 

Werktags von Montag bis Samstag 

09:00 Uhr   Heilige Messe, freitags zu Eh-

ren der Schmerzen Mariens 
 

Beichtgelegenheit: Freitag und Samstag 

ab 9:45 Uhr im Pilgerstüble - solange 

noch besondere Schutzmaßnahmen gelten 

und nach persönlicher Vereinbarung. 
 

Anmeldung für Gottesdienstteilnahme ist nicht erforder-

lich, da außer den begrenzten Plätzen in der Wallfahrtskir-

che auch auf dem Vorplatz der Kirche Sitzplätze angeboten 

werden und Außenübertragung gegeben ist. Die Gottes-

dienstbesucher werden gebeten, sich an die Schutzmaßnah-

men der Pandemieverordnung zu halten! 

 

 
 

 

Evang. Gemeindebüro Täbingen, Im Oberland 9,  

72348 Rosenfeld-Täbingen, Tel. (07427) 3294,  

Telefon  (07427) 3294     Fax   (07427) 914913 

 

Katholische 

Kirchengemeinde 

St. Jakobus  

Zimmern u.d.B. 

 

Kirchen 

Evangelische 

Kirchengemeinde 

Täbingen 

Dautmergen 

Zimmern u.d.Burg 

mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
http://www.stadtkirche-schoemberg.de/
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Gemeindebüro Mo.  9.30 – 12.00 Uhr 

Do 14.00 – 16.30 Uhr 

E-Mail: gemeindebuero.taebingen@elkw.de 

Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 

Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  

Telefon  07433/ 4210 

E-Mail  stefan.kroeger@elkw.de 

1. Vorsitzender  Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 

Telefon (07427) 8672  

E-Mail axel.maerklin@t-online.de 
 

Gottesdienste 

Donnerstag, 05. August 2021 

20.00 Uhr Die Apis „Stunde der Bibel“ 

Sonntag, 08. August 2021 10. So. n. Trinitatis  

  kein Gottesdienst in Täbingen 

Opfer: Diakonie „Hochwasserhilfe 

Deutschland“ 

10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit  

Pfr. i. R. Walter Stingel 

10.15 Uhr (Live) Gottesdienst in Erzingen mit 

 Karl Prappacher 

Sonntag, 15. August 2021 11. So. n. Trinitatis 

08:50 Uhr Live-Gottesdienst mit Pfarrer Stefan  

Kröger zur Sommerpredigtreihe 

  Opfer: Diakonie „Hochwasserhilfe  

Deutschland“ 

10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit Emil Haag 

  kein Gottesdienst in Erzingen/ 

Schömberg 

Sonntag, 22. August 2021  

  kein Gottesdienst in Täbingen 

10.00 Uhr  Gottesdienst in Endingen mit  

Walter Stingel 

10.15 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Dirk Hahn  

zur Sommerpredigtreihe 

Sonntag, 29. August 2021 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Hans-Martin Hauch 

  Opfer: Eigene Gemeinde 

10.00 Uhr Live/Gottesdienst in Endingen mit  

Dieter Schott 

  kein Gottesdienst in Schömberg/ 

Erzingen 
 

Hinweise:  

Urlaub:  

Pfarrer Stefan Kröger hat ab 1. August Urlaub. Die Vertre-

tung hat bis 08. August Pfarrer Dr. Martin Brändl über-

nommen. Tel. 07433/930210. 

Vom  09.-21. August Pfarrer Plog aus Frommern. Tel. 

07433 930064 

vom 22. -28. August Pfarrer Dirk Hahn, Weilstetten 

Tel. 07433/4841 

Das Gemeindebüro Täbingen ist vom 02.- 22. August 

nicht besetzt.  
 

Gottesdienste 

Unsere Gottesdienste finden bei schönem Wetter im Freien 

statt und bei Regen in der Kirche 

Zurzeit senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag um 

10 Uhr über einen Link auf unserer Homepage www.kir-

che-erzingen-schömberg.de  bzw. unserem YouTube-Ka-

nal („Evangelische Kirchengemeinde Erzingen Schöm-

berg“ eingeben).  

- Feiern Sie daheim mit uns den Gottesdienst jeden 

Sonntag um 10 Uhr! 

Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchenge-

meinde Steinach-Schlichemtal 

Sie haben kein Internet?  - Kein Problem, hören Sie sich 

unsere Onlinegottesdienste über das Telefon an. Unter der 

Telefonnummer 07433 / 210 16 17 können Sie jeweils den 

letzten Gottesdienst aus Endingen oder Erzingen-Schöm-

berg bzw. Täbingen hören. Ein kurzer Hinweis führt zum 

einen oder anderen Gottesdienst und erläutert die weiteren 

Möglichkeiten (# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause). 

Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 

„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 

„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 

29 23 33. 

Ausdrucke der aktuellen Predigt finden Sie in unserer 

Täbinger Karsthans-Kirche, vorne auf dem Tisch neben 

dem Altar. Gerne werfen wir ihnen die Predigt auch in den 

Briefkasten.  

Einfach melden bei Axel Märklin Tel: 07427/8672 Mail: 

axel.maerklin@t-online.de 

Tägliches Gebet um 19.30 Uhr  

Weiterhin gilt: Täglich läuten die Glocken um 19.30 Uhr 

und laden ein zum Gebet. 
 

Bei Spenden an die Kirchengemeinde bitte den Ort und den 

Zweck angeben.  

Spendenkonto:  Gesamtkirchengemeinde Steinach-

Schlichemtal  

IBAN: DE 21 6416 3225 0429 0890 07, BIC: GENODES 

1VHZ 

 

 

 

 

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 

Kleiderladen Balingen: Wir machen Urlaub! In der 
Zeit vom 09.08.-21.08.2021 hat der Kleiderladen geschlos-

sen. Ab 23.08.2021 hat der Kleiderladen wieder zu den ge-

wohnten Öffnungszeiten für Sie geöffnet. Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch! 

DRK-„Glücksmomente“ starten wieder. Nachdem auch 

die Glücksmomente des DRK-KV Zollernalb e.V. Corona 

bedingt pausieren mussten, dürfen wir jetzt wieder Men-

schen in sehr schwierigen Lebenssituationen Herzenswün-

sche erfüllen. Schwere Erkrankungen, Unfälle, Behinde-

rungen, oder eine Diagnose, die einen völlig überraschend 

trifft, werfen uns aus dem Alltag und lassen uns einfache 

Dinge nicht mehr möglich erscheinen. Hier möchten wir 

helfen. Noch einmal den Bodensee sehen, die Füße im See-

wasser baden, an einen bestimmten Ort ein letztes Treffen 

mit Freunden oder Familie. Wenn Sie sich oder einem lie-

ben Menschen einen Herzenswunsch erfüllen möchten, 

den wir als Team der „Glücksmomente“ verwirklichen 

können, sind wir gerne für Sie da. Melden Sie sich bei: 

DRK-KV Zollernalb e.V., Frau Elvira Brünle, 07433-

9099-843 oder elvira.bruenle@drk-zollernalb.de  

Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf. Der Haus-

notruf hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Not-

fällen bewährt und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV 

Süd. Besonders für alleinstehende ältere Menschen bietet 

der Notruf Sicherheit. Er kann Angehörige entlasten und 

sonstiges 

mailto:gemeindebuero.taebingen@elkw.de
http://www.kirche-erzingen-schömberg.de/
http://www.kirche-erzingen-schömberg.de/
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dazu beitragen, dass ältere Menschen länger in ihren eige-

nen vier Wänden leben können. Durch einen kleinen Sen-

der, der am Körper getragen wird, kann der Alarm ausge-

löst und damit eine direkt Sprechverbindung zur DRK-

Hausnotrufzentrale hergestellt werden, die ganz in Ihrer 

Nähe ist. Diese leitet umgehend weitere Hilfsmaßnahmen 

ein, wie zum Beispiel Anruf bei einem Angehörigen oder 

Entsendung des Rettungsdienstes. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 oder per E-Mail: 

hausnotruf@drk-zollernalb.de. 

 

Seminar „Obstsorten bestimmen“ 

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies bietet 

erneut Seminare zur Bestimmung regionaler 

Obstsorten an. Wieder dabei: ein Angebot für 

Fortgeschrittene.    

Termine Einsteiger-Seminar „Obstsorten bestimmen“ 

1. Teil Samstag, 11. September 2021 von 10-17 Uhr im 

Obstbaumuseum Glems (Metzingen) 

2. Teil Samstag, 06. November 2021 von 10-17 Ihr im 

Dorfgemeinschaftshaus Glems (Metzingen)  

Die Teilnahmegebühr beträgt € 130 p.P. für Mitglieder des 

Vereins Schwäbisches Streuobstparadies, bzw. € 140 für 

Nicht-Mitglieder. Darin beinhaltet ist ein umfassendes 

Skript, eine Teilnahmeurkunde sowie Tagungsverpfle-

gung. Die notwendige Bestimmungsliteratur („Farbatlas 

alte Obstsorten“, Ulmer Verlag) ist von der Teilnehmern 

unbedingt selber mitzubringen.  

Das 1-tägige Aufbau-Seminar richtet sich an Teilnehmer 

der Einsteiger-Kurse der vergangenen Jahre bzw. an Teil-

nehmer mit guten Vorkenntnissen. Ziel des Aufbau-Semi-

nares, das jährlich wechselnde Schwerpunktthemen haben 

wird, soll die Auffrischung des vorhandenen Wissens sein, 

sowie die Fokussierung auf interessante Aspekte der 

Pomologie. Auch hier werden die praktischen Übungen 

mit den Früchten nicht zu kurz kommen. 

Termin Aufbau-Seminar „Sortenkunde“  

Samstag, 18. September 2021 von 09-16 Uhr im Streuobst-

Informationszentrum Mössingen 

Die Teilnahmegebühr beträgt € 70 p.P. für Mitglieder des 

Vereins Schwäbisches Streuobstparadies, bzw. € 80 für 

Nicht-Mitglieder. Darin beinhaltet sind Seminarunterla-

gen, eine Seminarmappe, eine Teilnahmeurkunde sowie 

Tagungsverpflegung. Die notwendige Bestimmungslitera-

tur („Farbatlas alte Obstsorten“, Ulmer Verlag) ist von der 

Teilnehmern unbedingt selber mitzubringen.  

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des Schwäbi-

schen Streuobstparadieses bis zum 04. September 2021 

entgegen, telefonisch unter 07125 - 309 3263 oder per Mail 

unter kontakt@streuobst-paradies.de 

Die Ausschreibung zu den Seminaren sowie weitere Infos 

sind auch auf der Internetseite www.streuobstparadies.de 

zu finden 

 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau 

LKK zahlt Prämie bei Nichtinanspruchnahme von 

Leistungen 

Mitglieder der Landwirtschaftlichen Krankenkasse 

(LKK) können eine Prämie beantragen, wenn sie im ab-

gelaufenen Kalenderjahr länger als drei Kalendermo-

nate dort versichert waren und keine Leistungen für 

sich und ihre über 18 Jahre alten mitversicherten An-

gehörigen in diesem Kalenderjahr beansprucht haben. 

Die Prämie beträgt ein Zwölftel der im Kalenderjahr ge-

zahlten Beiträge. Wer für 2021 eine Prämie in 2022 erhal-

ten möchte, muss dies der LKK bis zum 30. September 

2021 schriftlich mitteilen. Das Formular kann im Internet 

unter www.svlfg.de/mediencenter abgerufen werden. 

Die Frist gilt nur für diejenigen, die bisher noch keine Teil-

nahmeerklärung abgegeben haben. Wurde eine solche be-

reits eingereicht, verlängert sich diese automatisch um ein 

Jahr, sofern sie nicht gekündigt wurde. 

Gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen können weiterhin in 

Anspruch genommen werden, ohne dass die Prämie ent-

fällt. Dazu gehören unter anderem Leistungen der Pri-

märprävention, zur Verhütung von Zahnkrankheiten, bei 

Schwangerschaft und Mutterschaft oder zur Früherken-

nung von Krankheiten (zum Beispiel Krebsvorsorge oder 

Herz-Kreislauf-Check-up) sowie Schutzimpfungen oder 

Kindervorsorgeuntersuchungen. Mitversicherte Kinder un-

ter 18 Jahren sind komplett ausgenommen, das heißt, der 

Kinderarztbesuch schmälert die Prämie nicht. Der Antrag 

ist ein Jahr lang bindend. Er kann vom Mitglied mit einer 

Frist von drei Monaten zum Ablauf eines Kalenderjahres 

schriftlich gekündigt werden. Ansonsten verlängert er sich 

jeweils um ein weiteres Jahr. Weitere Informationen im In-

ternet unter: www.svlfg.de/praemienzahlung-lkk 

 

 

 

 

 

Werkrealschule Schömberg verabschiedet ihre Ab-

schlussklassen 

Unter besonderen Bedingungen konnte die Werkreal-

schule Schömberg ihre Schülerinnen und Schüler mit 

dem Haupt- bzw. Werkrealschulabschluss verabschie-

den.  

Für insgesamt 26 Neuntklässler und 23 Zehntklässler 

endet ihre gemeinsame Schulzeit an der Schömberger 

Schule.  

Anstatt bei einer gemeinsamen Abschlussfeier in der Stau-

seehalle, nahmen die einzelnen Klassen unter Einhaltung 

der geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen ihre 

Zeugnisse in den Klassenzimmern entgegen.  

Rektor Benjamin Resch ließ es sich aber trotz aller Um-

stände nicht nehmen, eine Ansprache zu halten und den 

Schülerinnen und Schülern für ihren weiteren Weg das 

Beste zu wünschen. 

Die Zeugnisse wurden durch die Klassenlehrkräfte Sandra 

Weigel (9), Berthold Pfeffer (10) überreicht.  

Im Anschluss an die Zeugnisausgabe wurden einzelne 

Schülerinnen und Schüler für ihre besonderen Leistungen 

ausgezeichnet. Hierbei ist besonders Sejla Tahric (Klasse 

10) mit einem Durchschnitt von 1,0 hervorzuheben. Sie 

wurde für den besten Gesamtschnitt im Abschlusszeugnis 

mit dem Sonderpreis der WRS Schömberg ausgezeichnet. 

Preise: 

Klasse 9: 

Laura Kauerhof, Fevziye Kaya, Okan Göksu, Bianca Leese 

Belobigungen:  

Klasse 9: 

Kai Leute, Jeremias Mock, Thiemo Kleinschmidt, Dilara 

Kayacan, Kathrin Schulz, Alexandra Spatar, Osman Ermis 

Schulen 

http://www.streuobstparadies.de/
http://www.svlfg.de/mediencenter
http://www.svlfg.de/praemienzahlung-lkk


Amtsblatt Zimmern u.d.B. Nr. 31-34 vom 05.08.2021           Seite 11 

 

 
 

Preise: 

Klasse 10:  

Sejla Tahric, Asra Esma Aksoy, Nancy Eidemüller, Lukas 

Hermann 

Belobigungen: 

Katharina Dieter, Lars Schatz, Marie Kretzschmann, Mi-

cheal Olenburger, Michelle Pfanzelt, Aaron Niachos, Jo-

anna Schmidtke, Marius Mark 

 
 

Realschule Schömberg 

An der Realschule Schömberg wurden nachstehende Schü-

lerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 zum Schuljahres-

ende für besondere Leistungen mit einem Preis bzw. einer 

Belobigung ausgezeichnet: 

Preise 

R5A Kipp Luis Schömberg, Koch Lean Hausen a.T., Sau-

ter Stefanie-Tina Schömberg 

R5B Gertner Elias Dormettingen, Koch Carl-Christian 

Ratshausen, Neher Jonas Dotternhausen, Büchle Emma 

Ratshausen, Karle Madleen Dautmergen, Ruoff Rebecca 

Dotternhausen, Schulz Jana Dormettingen 

R6A Weinmann David Schörzingen, Weinmann Sinja 

Schörzingen 

R6B Flatt Luca Dotternhausen, Bertsch Leeann-Sky Dor-

mettingen, Hoch Felicia Dotternhausen, Reiner Clarissa 

Dotternhausen 

R7A Bader Georg Alexander Schömberg, Geiger Lukas 

Schömberg, Koch Jonas Ratshausen, Koch Louis-Friedrich 

Ratshausen, Sauter Laurence Ratshausen, Karle Melissa 

Dautmergen 

R7B Mustafic Ellis Dotternhausen, Bitzer Lena Dottern-

hausen 

R8A Sauter Timm Schömberg, Banholzer Vivien Schöm-

berg, Krüger Nele Schömberg 

R8B Ritter Katharina Dotternhausen, Schatz Nele Rosen-

feld-Täbingen, Steinacher Janine Dotternhausen 

R9A Meindorfer Laurin Rottweil-Neukirch, Stotz Lorenz 

Rosenfeld-Täbingen 

R9B Acartürk Halilcan Schömberg, Bayer Jannik 

Schörzingen, Bayer Pascal Schörzingen, Reiner Yannis 

Schömberg 

Belobigungen 

R5A Denndorfer Timo Schömberg, Draghici Alin Andrei 

Zimmern u.d.B., Lange Philipp Karl Zimmern u.d.B., Broß 

Lena Schömberg, Comsa Alexia Ioana Dautmergen, Dre-

her Lara Schömberg, Ott Fabienne Schömberg, Wuhrer 

Lina-Marie Schömberg 

R5B Bozic John Weilen u.d.R., Huber Jason Dormettin-

gen, Schwechel Justin Schörzingen, Volm Malte Deilin-

gen, Elezi Alisa Weilen u.d.R., Geiss Melina Dormettin-

gen, Omasta Anabel Dormettingen, Ruof Franziska 

Schörzingen 

R6A Ciccarelli Raffaele Schömberg, Hummel Lorenz 

Ratshausen, Krüger Max Schömberg, Schönfels Benedikt 

Schörzingen, Senn Julian Schörzingen, Slavov Ivan 

Schömberg, Hermann Lucy Schörzingen 

R6B Holzer Felix Dautmergen, Pfaff Erik Dormettingen, 

Ritter Jannik Gabriel Dotternhausen, Aspacher Nadine 

Dotternhausen, Wannenmacher Sara Dormettingen 

R7A Hietmann Finn Dautmergen, Polich Luka Ratshau-

sen, Ulmer Adrian Hausen a.T., Beil Leah Ratshausen, 

Kartal Noren Schömberg 

R7B Hummel Simon Dormettingen, Müller Julian Weilen 

u.d.R., Müller Timo Dotternhausen, Schulz Tim Dormet-

tingen, Geiss Mia-Alessa Dormettingen, Ilin Dorothea Ro-

senfeld-Täbingen, Merz Chantal Zimmern u.d.B., Trick 

Marie Dormettingen, Winter Lenja Dotternhausen 

R8A Gauß Thilo Dautmergen, Bader Selina Zimmern 

u.d.B., Collerius Paula Schömberg, Mock Emilia Hausen 

a.T., Treciak Lena Maria Schömberg, Wagner Mara-Jes-

sica Schömberg 

R8B Hoch Cedric Dotternhausen, Tscheschlock Lillien 

Dotternhausen 

R9A Koch Tom Schörzingen, Trick Silas Rosenfeld-Tä-

bingen, Bayer Marielle Dautmergen, Roth Finja Rosen-

feld-Leidringen 

R9B Polich Lara Ratshausen 

 

 

 

 

 

 

 
Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame und 

schöne Urlaubszeit. Genießen Sie den Sommer und 

nutzen Sie die Tage zum „Durchschnaufen“.  

Allen Kindern und Jugendlichen wünschen wir 

schöne Ferien.  

Bleiben Sie gesund. 
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